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Anlage 10 a 
Zu § 23 Abs. 3 Nr. 3 LWahlO 

Versicherung an Eides statt 

Wir versichern, dem/der Kreiswahlleiter/in des Wahlkreises . 

an Eides statt 1>, 
(Nummer und Name) 

1. dass in der Mitglieder-/Vertreterversammlung/gemeinsamen Mitglieder-/Vertreterversammlung in den Wahlkreisen 

2) 

der/des ..... 
(Name der Partei oder Wählergruppe) 

am .... .... in. 
(Ort) 

in geheimer Abstimmung 

(Familienname, Vornamen, Anschrift) 

als Bewerber/in im Kreiswahlvorschlag der Partei/Wählergruppe 21 zur Landtagswahl im Wahlkreis 

(Nummer und Name) 

gewählt wurde. 

2. dass die Bewerber/innen Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 

vorzustellen. 

Der/Die Leiter/in der Versammlung 

(Vor- und Familienname in Maschinen. oder 
Druckschrift und handschriftliche Unterschrift) 

. ...... ,den ......... . 

Die von der Versammlung 
beauftragten Teilnehmer/innen 

(Vor- und Familienname in Maschinen. oder 
Druckschrift und handschriftliche Unterschrift) 

(Vor- und Familienname in Maschinen. oder 
Druckschrift und handschriftliche Unterschrift) 

1 Auf die Strafbarkeit einer vorsätzlich falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
2 Nichtzutreffendes streichen. 
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